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Eingereichter Text
Anfang Jahr kam in der Schweiz genverseuchtes Maissaatgut für rund 400 Hektaren in
den Handel. Am 7. Mai 1999 verhängte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein
sofortiges Import- und Anbauverbot für die betroffenen Saatgutsorten. Ein Teil davon
konnte vor der Aussaat aus dem Handel gezogen werden. Der Rückruf kam aber für viele
Bäuerinnen und Bauern zu spät. Die verbotenen Gentechmaispflanzen mussten
vernichtet werden. Die Schadenersatzverhandlungen zwischen dem Bauernverband und
dem Saatgutimporteur konnten mit einem Vergleich abgeschlossen werden.

Bereits Mitte April  1999 hatte der "Basler Appell gegen Gentechnologie" das BLW darauf
aufmerksam gemacht, dass genverseuchtes Maissaatgut in die Schweiz gelangt ist.

1. Weshalb reagierte das BLW erst am 7. Mai 1999?

2. Wann und wie wurden die Bäuerinnen und Bauern auf genverseuchten Saatmais
aufmerksam gemacht?

3. Wurde das BLW durch Frankreich und Deutschland, die in der gleichen Sache bereits
Rückrufaktionen durchgeführt hatten, informiert?

4. Wurden Untersuchungen über die Ursache der Verunreinigungen vorgenommen?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

5. Wie ist sichergestellt, dass kein weiteres genverseuchtes Saatgut aus den USA (z. B.
Soja, Raps) in die Schweiz gelangte und ausgesät wurde?

6. Welche Konsequenzen werden aus der Maissaatgeschichte gezogen? Wie sollen
Kontrollen künftig durchgeführt werden?
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7. Wie soll die Haftungsfrage künftig geregelt werden?

Antwort des Bundesrates vom 15.09.1999
1. Bevor das BLW aufgrund der erhaltenen Informationen eingreifen konnte, musste 
überprüft werden, ob das in der Schweiz in den Handel gelangte Saatgut tatsächlich mit
gentechnisch veränderten Organismen verunreinigt war. Das bei uns gehandelte Saatgut
stammt von anderen Posten als jenes in Deutschland. Wie aus den folgenden Angaben
hervorgeht, hat das BLW jedoch unverzüglich reagiert.

Am Montag, 19. April  1999, wurde dem BLW mitgeteilt, dass in Deutschland ein
Saatgutposten der Maissorte Benicia in den Handel gelangt sei, bei dem ein Verdacht auf
Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Organismen bestehe.

Mit Schreiben vom Dienstag, 20. April  1999, setzte das BLW den Schweizer Importeur
dieser Maissorte über die Situation ins Bild und forderte ihn auf, die notwendigen
Massnahmen zu treffen, um eine illegale Verbreitung eines gentechnisch veränderten
Organismus in unserem Land auszuschliessen.

Gleichentags ordnete das BLW die Entnahme einer Stichprobe von Benicia-Saatgut zur
Untersuchung an. Die Entnahme erfolgte durch den Importeur. Die Probe traf am Montag,
26. April  1999, im Labor der Eidgenössischen Forschungsanstalt Posieux ein. Das
Ergebnis dieser Probe, welches am 29. April  1999 mitgeteilt wurde, ist negativ. Es stellte
sich jedoch heraus, dass die entnommene Menge für eine verlässliche Analyse nicht
ausreichte. Das Untersuchungsergebnis ist entsprechend unsicher, muss aber aufgrund
der vom Labor genehmigten Versuchsprotokolle als negativ betrachtet werden.

Um jeden Zweifel auszuschliessen, ordnete das BLW am Freitag, 30. April  1999, die
Entnahme einer Reihe von Proben von neun verschiedenen Maissorten, darunter Benicia
und Ulla, durch den Eidgenössischen Dienst für Saat- und Pflanzgut der
Forschungsanstalt Reckenholz an.

Die Proben trafen am Montag, 3. Mai 1999, im Labor von Posieux ein. Die Analyse-
Ergebnisse wurden dem BLW am Donnerstag, 6. Mai 1999, mitgeteilt. Sie ergaben, dass
je ein Saatgutposten der Sorte Benicia und einer der Sorte Ulla mit GVO kontaminiert
waren.

Am selben Tag teilte das BLW dem Importeur das Verbot mit, Saatgut der beiden
betroffenen Sorten in den Handel zu bringen oder zu verwenden, und forderte ihn auf,
seine Kunden entsprechend zu informieren.

2. Die Bäuerinnen und Bauern wurden durch die Presse sowie direkt durch ihren
Saatgutlieferanten informiert. Am Freitag, 7. Mai 1999, gab das BLW in einem
Pressecommuniqué den Beschluss bekannt, die Vermarktung und Verwendung von Ulla-
und Benicia-Saatgut zu verbieten. Weiter teilte das BLW gemäss einer vom Importeur 
übermittelten Namensliste den betroffenen Zwischenhändlern die Entscheidung am 10.
Mai 1999 schriftlich mit und ersuchte sie, diese Information an die Bauern, die bei ihnen
Saatgut gekauft hatten, weiterzuleiten.

3. Mit Ausnahme der Mitteilung vom 19. April  1999, die von einer nichtstaatlichen
Organisation stammte, kamen den Schweizer Behörden keine Informationen über eine 
ähnliche Situation in Frankreich oder Deutschland zu.

4. Die in der Schweiz durchgeführte Untersuchung erlaubte keine Rückschlüsse auf den
Ursprung der im Maissaatgut festgestellten Verunreinigungen. Die verunreinigten Posten
stammten entweder aus Kanada oder aus den USA. Die zwei wahrscheinlichsten
Hypothesen bezüglich der Herkunft der Verunreinigungen sind erstens eine Bestäubung
der Saatgutkulturen durch Pollen von gentechnisch verändertem Mais, und zweitens eine
Kontaminierung durch GVO-Saatgut bei der Ernte, der Verpackung oder dem Transport.
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5. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise darauf vor, dass auch GVO-
verunreinigtes Saatgut anderer Maissorten oder Pflanzenarten wie Soja oder Raps in die
Schweiz importiert worden ist. Kontrollen können nur durch Stichproben erfolgen.
Entsprechend gibt es keine absolute Garantie, um so mehr als eventuelle
Verunreinigungen in winzigen Mengen vorliegen können, so dass die entnommene Probe
möglicherweise keine GVO enthält und einen negativen Befund ergibt.

6. In Zukunft werden vermehrt Saatgutkontrollen durchgeführt. Dies schmälert die
Verantwortlichkeit der Saatgutimporteure in diesem Bereich jedoch keineswegs.

Allgemein ist zu bemerken, dass es wegen der zunehmenden Internationalisierung des
Saatguthandels und des steigenden Risikos einer ungewollten GVO-Verunreinigung der
Saatgutposten für alle am Handel mit Saatgut Beteiligten, wie auch für die
Kontrollbehörden, äusserst schwierig sein wird, jegliche Kontaminierung auszuschliessen.

Zudem kann die einheimische Saatgutproduktion nicht vollständig vor einer ungewollten
Kontaminierung der Kulturen durch Pollen aus an unsere Landesgrenzen stossenden
Parzellen geschützt werden.

7. Die Verantwortung für Zwischenfälle mit einem nicht gesetzeskonformen Produkt liegt
in erster Linie bei jenen, die es in den Handel bringen. Bei der Ausarbeitung der Gen-Lex-
Botschaft an das Parlament wird der Frage der Verantwortlichkeit für auf die Verwendung
gentechnisch veränderter Organismen zurückzuführende Schäden an der Umwelt, am
Menschen und an Gegenständen besonderes Augenmerk gewidmet. Speziell erörtert
werden auch die Möglichkeiten jener, die solche Organismen bloss verwenden, bei
Schädigung von Dritten den Hersteller zur Verantwortung zu ziehen.

Dokumente

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle

Chronologie / Wortprotokolle
Datum Rat  
08.10.1999 NR Die Diskussion wird verschoben.

22.12.1999 NR Der Vorstoss wird abgeschrieben, da der/die Urheber/in aus dem Rat
ausgeschieden ist.

Erstbehandelnder Rat
Nationalrat

Deskriptoren: Hilfe
gentechnisch veränderte Organismen Saatgut Mais Haftung Schadenersatz
Lebensmittelkontrolle Bundesamt für Landwirtschaft
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